
41. Generalversammlung (A/41/41) die Auf
forderung eines Mitgliedes wiedergegeben 
ist, nun einen Deklarationsentwurf zu verab
schieden, um die Arbeit des Ausschusses zu 
einem Ende zu bringen (Ziff.26). Es steht 
nicht zu erwarten, daß die vorgeschlagene 
Deklaration die Streitigkeiten um unter
schiedliche Rechtsauffassungen hinsichtlich 
der Geltung und des Umfangs des Gewalt
verbotes klären oder gar lösen wird. Aber 
eines wird man der Arbeit des Ausschusses 
zubilligen müssen: Wie insbesondere seine 
jährlichen Berichte an die Generalversamm
lung und die Verhandlungsprotokolle zeigen, 
ist es dem Ausschuß gelungen, deutlich zu 
machen, daß es sich bei der Frage der Wirk
samkeit des Gewaltverbotes um eine 
Rechtsfrage handelt, deren >Lösung< allein in 
der politischen Auseinandersetzung erfolgen 
kann. Solchen Kontroversen und damit dem 
Artikulieren und dem Einander-Annähern von 
Rechtspositionen ein Forum zu schaffen, ist 
eine der vornehmsten Aufgaben der Verein
ten Nationen. Der Ausschuß hat damit durch 
seine Beratungen zur Wirksamkeit des Ge
waltverbotes beigetragen. Klaus Dicke • 

IGH-Gutachten zur Entscheidung des UN-Verwal
tungsgerichts in Sachen V.V. Yakimetz (28) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 1/ 
1985 S.29 fort.) 
Im Falle eines früheren sowjetischen UN-Be
diensteten, der in den Vereinigten Staaten 
um Asyl nachgesucht hatte, hatte vor drei 
Jahren das Verwaltungsgericht der Vereinten 
Nationen entschieden, daß bei von ihren Hei
matregierungen »abgeordneten« Bedienste
ten Veränderungen des Dienstverhältnisses 
— hier ging es um seine Verlängerung — nur 
mit Zustimmung des Entsendestaates mög
lich sind. In dieser Zeitschrift wurde seiner
zeit angemerkt, daß die »Entscheidung des 

UN-Verwaltungsgerichts . . . keinen Beitrag 
für eine Stärkung der Unabhängigkeit der 
UN-Beamten gegenüber der Regierung ihres 
Heimatstaates leistet«. Der Ausschuß für An
träge auf Überprüfung von Urteilen des Ver
waltungsgerichts hatte dem Internationalen 
Gerichtshof (IGH) in bezug auf das Urteil 333 
des Verwaltungsgerichts vom 8. Juni 1984 
folgende Fragen vorgelegt: 
> Hat das UN-Verwaltungsgericht seine 

Rechtsprechungsgewalt fälschlicherwei
se deshalb nicht ausgeschöpft, indem es 
in seinem Urteil nicht die Frage beantwor
tete, ob ein rechtlicher Hinderungsgrund 
für die Weiterbeschäftigung des Antrag
stellers bestand? 

> Hat das UN-Verwaltungsgericht sich bei 
Anwendung und Auslegung der Charta 
der Vereinten Nationen geirrt? 

Die erste Frage wurde von dem IGH einstim
mig, die zweite Frage mehrheitlich (11 zu 
3 Stimmen) verneint. Richter Lachs gab eine 
Erklärung, die Richter Elias, Oda und Ago 
gaben Sondervoten und die Richter Schwe-
bel, Jennings und Evensen abweichende 
Meinungen ab. 
Beide Fragen werfen das Problem auf, ob 
der Generalsekretär der Vereinten Nationen 
das Gesuch von Yakimetz auf Weiterbe
schäftigung hinreichend gewürdigt hat oder 
ob er sich durch die eine Weiterbeschäfti
gung ablehnende Haltung der Sowjetunion 
(unzulässig) gebunden fühlte. Im Grunde ge
nommen sind insoweit zwei Gesichtspunkte 
zu trennen, die von dem IGH, im Gegensatz 
zum Verwaltungsgericht, klar herausgestellt 
wurden. Der IGH stellt in seinem Gutachten 
vom 27. Mai 1987 in diesem Zusammenhang 
zunächst fest, daß kein Rechtsanspruch auf 
Weiterbeschäftigung bestand. Eine Verlän
gerung des bisherigen Beschäftigungsver
trages habe die Zustimmung der UdSSR zur 
Voraussetzung gehabt, und ein Anspruch auf 

Begründung eines neuen Beschäftigungs
verhältnisses habe nicht bestanden. Gleich
zeitig hebt das Gericht aber hervor, daß auch 
kein rechtlicher Hinderungsgrund für die 
Weiterbeschäftigung bestanden habe. Dies 
ist zumindest anfänglich von dem General
sekretär verkannt worden. Damit reduzierte 
sich die Rechtsfrage nach Ansicht des IGH 
darauf, ob der Generalsekretär sich bei der 
Beurteilung des Antrages von Yakimetz ge
bunden fühlte oder zumindest doch mit aus 
Rücksicht auf die negative Haltung der So
wjetunion diesen Antrag abgelehnt hat. Hier 
glaubte sich die Mehrheit des IGH auf eine 
Prüfung beschränken zu müssen, ob das 
Verwaltungsgericht Art. 101 Abs.1 der Charta 
(Befugnis des Generalsekretärs zur Einstel
lung von Bediensteten im Einklang mit von 
der Generalversammlung erlassenen Re
geln) richtig angewandt und dabei auch 
Art. 100 Abs.1 (Verbot der Entgegennahme 
von Weisungen einer Regierung) berücksich
tigt hat. Nicht dagegen wurde von dem IGH 
geprüft, ob der Generalsekretär sein Ermes
sen im Einklang mit den genannten Vor
schriften ausgeübt hat. Diese Selbstbe
schränkung der Gerichtsmehrheit ergibt sich 
aus der Ausgestaltung des Verfahrens, wo
nach der IGH zum Verwaltungsgericht nicht 
als Berufungsinstanz tätig wird. Hiergegen 
richtet sich die Kritik der Richter Lachs, Elias, 
Oda und Ago. 
Nach Ansicht von Richter Schwebel ist dage
gen der IGH nicht nur auf eine abstrakte 
rechtliche Überprüfung der verwaltungsge
richtlichen Entscheidungen beschränkt. Er 
ist der Meinung, das Verwaltungsgericht hät
te auf der Basis der Korrespondenz zwi
schen Yakimetz und dem Generalsekretär 
zum Ergebnis gelangen müssen, daß letzte
rer der negativen Haltung ein zu starkes Ge
wicht beigemessen hat. Ähnlich ist die Argu
mentation der Richter Jennings und Even
sen. Rüdiger Wolfrum • 

Dokumente der Vereinten Nationen 
Weltraum, Neukaledonien, Mayotte, Irak-Iran, Nahost, Kindeswohl und Adoption 
Weltraum 

GENERALVERSAMMLUNG - Gegenstand: 
Grundsätze betreffend die Erdfernerkun
dung aus dem Weltraum. — Resolu
tion 41/65 vom 3. Dezember 1986 

Die Generalversammlung, 
— unter Hinweis auf ihre Resolution 

3234(XXIX) vom 12. November 1974, in 
der sie dem Ausschuß für die friedliche 
Nutzung des Weltraums und seinem Un
terausschuß Recht empfahl, die Frage der 
rechtlichen Implikationen der Erdferner
kundung aus dem Weltraum zu behandeln, 
sowie auf ihre Resolutionen 3388(XXX) 
vom 18.November 1975, 31/8 vom S.No
vember 1976, 32/196 A vom 20. Dezember 
1977, 33/16 vom 10. November 1978, 34/66 
vom 5.Dezember 1979, 35/14 vom 13.No
vember 1980, 36/35 vom 18. November 
1981, 37/89 vom 10.Dezember 1982, 38/80 
vom 15. Dezember 1983, 39/96 vom 14. De
zember 1984 und 40/162 vom 16. Dezember 
1985, in denen sie eine eingehende Behand
lung der rechtlichen Implikationen der 
Erdfernerkundung aus dem Weltraum mit 

dem Ziel der Ausarbeitung des Entwurfs 
eines Prinzipienkatalogs für die Erdfern
erkundung gefordert hat, 

— nach Behandlung des Berichts des Aus
schusses für die friedliche Nutzung des 
Weltraums über seine neunundzwanzigste 
Tagung und des Wortlauts des Entwurfs 
von Grundsätzen betreffend die Erdfern
erkundung aus dem Weltraum in der Anla
ge zu dem genannten Bericht, 

— mit Genugtuung feststellend, daß der Aus
schuß für die friedliche Nutzung des Welt
raums aufgrund der Beratungen seines 
Unterausschusses Recht den Wortlaut des 
Entwurfs von Grundsätzen betreffend die 
Erdfernerkundung aus dem Weltraum ge
billigt hat, 

— in der Überzeugung, daß die Verabschie
dung der Grundsätze betreffend die Erd
fernerkundung aus dem Weltraum zur 
Stärkung der internationalen Zusammen
arbeit auf diesem Gebiet beitragen wird, 

> verabschiedet die im Anhang zu dieser Re
solution enthaltenen Grundsätze betref
fend die Erdfernerkundung aus dem Welt
raum. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 

A N H A N G 
Grundsätze betreffend die 

Erdfernerkundung aus dem Weltraum 

Grundsatz I 
Im Sinne der vorliegenden Grundsätze für 
Fernerkundungsaktivitäten 
a) bezeichnet der Ausdruck »Fernerkundung« 

die Erkundung der Erdoberfläche aus dem 
Weltraum unter Ausnutzung der Eigen
schaften der elektromagnetischen Wellen, 
die von den erkundeten Gegenständen aus
gesandt, durch diese reflektiert oder gebro
chen werden, mit dem Ziel einer besseren 
Bewirtschaftung der natürlichen Ressour
cen, einer besseren Nutzung des Bodens 
und des Schutzes der Umwelt; 

b) bezeichnet der Ausdruck »Primärdaten« 
diejenigen rohen Daten, die mit Hilfe der 
Fernsensoren eines Weltraumgegenstands 
gewonnen und telemetrisch in Form von 
elektromagnetischen Signalen, photogra
phischen Filmen, Magnetbändern oder auf 
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andere Weise aus dem Weltraum zur Erde 
gesendet oder übermittelt werden; 

c) bezeichnet der Ausdruck »verarbeitete Da-
ten< alle Produkte, die aus der zur Nutzbar
machung der Primärdaten erforderlichen 
Verarbeitung dieser Daten hervorgehen; 

d) bezeichnet der Ausdruck »ausgewertete In-
formationen< alle Informationen, die aus 
der Interpretation der verarbeiteten Daten, 
der Eingabe von Daten sowie aus Erkennt
nissen aus anderen Quellen hervorgehen; 

e) bezeichnet der Ausdruck »Fernerkun
dungsaktivitäten' den Betrieb von Welt
raumsystemen zur Fernerkundung, von 
Primärdatensammel- und -speicherstatio-
nen sowie Aktivitäten zur Verarbeitung, 
Interpretation und Verteilung der verar
beiteten Daten. 

Grundsatz II 
Fernerkundungsaktivitäten werden zum Vor
teil und im Interesse aller Länder ohne Anse
hen ihres wirtschaftlichen, sozialen und wis
senschaftlich-technischen Entwicklungs
stands und unter besonderer Berücksichti
gung der Bedürfnisse der Entwicklungsländer 
durchgeführt. 

Grundsatz III 
Fernerkundungsaktivitäten werden in Über
einstimmung mit dem Völkerrecht, ein
schließlich der Charta der Vereinten Natio
nen, des Vertrags über die Grundsätze zur Re
gelung der Tätigkeiten von Staaten bei der 
Erforschung und Nutzung des Weltraums ein
schließlich des Mondes und anderer Himmels
körper sowie der einschlägigen Instrumente 
der Internationalen Fernmelde-Union, durch
geführt. 

Grundsatz IV 
Fernerkundungsaktivitäten werden in Über
einstimmung mit den Prinzipien in Artikel I 
des Vertrags über die Grundsätze zur Rege
lung der Tätigkeiten von Staaten bei der Er
forschung und Nutzung des Weltraums ein
schließlich des Mondes und anderer Himmels
körper durchgeführt, der insbesondere vor
sieht, daß die Erforschung und Nutzung des 
Weltraums zum Vorteil und im Interesse aller 
Länder ohne Ansehen ihres wirtschaftlichen 
und wissenschaftlichen Entwicklungsstands 
durchgeführt wird, und in dem das Prinzip der 
Freiheit der Erforschung und Nutzung des 
Weltraums auf der Grundlage der Gleichbe
rechtigung festgelegt wird. Diese Aktivitäten 
werden auf der Grundlage der Achtung des 
Prinzips der uneingeschränkten und ständi
gen Souveränität aller Staaten und Völker 
über ihre eigenen Reichtümer und natürlichen 
Ressourcen durchgeführt, wobei die gemäß 
dem Völkerrecht bestehenden Rechte und In
teressen anderer Staaten und von Rechtsträ
gern, die in diesen Zuständigkeitsbereich fal
len, gebührend zu berücksichtigen sind. Diese 
Aktivitäten dürfen den legitimen Rechten und 
Interessen des erkundeten Staates nicht ab
träglich sein. 

Grundsatz V 
Staaten, die Fernerkundungsaktivitäten 
durchführen, fördern die internationale Zu
sammenarbeit bei diesen Aktivitäten. Zu die
sem Zweck bieten sie anderen Staaten die 
Möglichkeit einer Beteiligung. Die Beteili
gung erfolgt in jedem Fall zu gerechten und 
allseitig annehmbaren Bedingungen. 

Grundsatz VI 
Zur Förderung des maximalen Zugangs zu 
den Vorteilen von Fernerkundungsaktivitäten 
werden die Staaten ermutigt, durch Überein
künfte und andere Vereinbarungen für die Er
richtung und den Betrieb von Datensammel-
und -Speicherstationen sowie von Einrichtun
gen zur Verarbeitung und Interpretation von 
Daten Sorge zu tragen, insbesondere J m Rah
men von regionalen Übereinkünften oder Ver
einbarungen, wo immer dies möglich ist. 

Grundsatz VII 
Jeder an Fernerkundungsaktivitäten beteilig
te Staat leistet anderen interessierten Staaten 
zu gegenseitig vereinbarten Bedingungen 
Technische Hilfe. 

Grundsatz VIII 
Die Vereinten Nationen und die in Betracht 
kommenden Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen fördern die internationale 
Zusammenarbeit, einschließlich der Techni
schen Hilfe und Koordinierung auf dem Ge
biet der Fernerkundung. 

Grundsatz IX 
In Übereinstimmung mit Artikel IV des Über
einkommens über die Registrierung von in den 
Weltraum gestarteten Gegenständen und Ar
tikel X I des Vertrags über die Grundsätze zur 
Regelung der Tätigkeiten von Staaten bei der 
Erforschung und Nutzung des Weltraums ein
schließlich des Mondes und anderer Himmels
körper unterrichtet ein Staat, der ein Ferner
kundungsprogramm durchführt, den Gene
ralsekretär der Vereinten Nationen. Darüber 
hinaus stellt er jedem anderen Staat, insbe
sondere jedem Entwicklungsland, das von 
dem Programm betroffen ist, in größtmögli
chem Umfang und soweit durchführbar auf 
Ersuchen auch alle sonstigen einschlägigen 
Informationen zur Verfügung. 

Grundsatz X 
Die Fernerkundung fördert den Schutz der 
natürlichen Umwelt der Erde. 
Zu diesem Zweck geben an Fernerkundungs
aktivitäten beteiligte Staaten, die festgestellt 
haben, daß in ihrem Besitz befindliche Infor
mationen ein für die natürliche Umwelt der 
Erde schädliches Phänomen abwenden kön
nen, diese Informationen den betroffenen 
Staaten bekannt. 

Grundsatz XI 
Die Fernerkundung fördert den Schutz der 
Menschheit vor Naturkatastrophen. 
Zu diesem Zweck geben an Fernerkundungs
aktivitäten beteiligte Staaten, die festgestellt 
haben, daß in ihrem Besitz befindliche verar
beitete Daten und ausgewertete Informatio
nen für Staaten, die von Naturkatastrophen 
betroffen sind beziehungsweise voraussicht
lich von bevorstehenden Naturkatastrophen 
betroffen werden, nützlich sein können, diese 
Daten und Informationen so rasch wie mög
lich an diese Staaten weiter. 

Grundsatz XII 
Sobald die Primärdaten und die verarbeiteten 
Daten über das seiner Hoheitsgewalt unter
stehende Gebiet vorliegen, werden sie dem er
kundeten Staat ohne jede Diskriminierung 
und zu vernünftigen finanziellen Bedingun
gen zugänglich gemacht. Der erkundete Staat 
erhält auch unter denselben Voraussetzungen 
und Bedingungen Zugang zu den verfügbaren 
ausgewerteten Informationen über das seiner 
Hoheitsgewalt unterstehende Gebiet, die im 
Besitz eines an Fernerkundungsaktivitäten 
beteiligten Staates sind, wobei die Bedürfnis
se und Interessen der Entwicklungsländer be
sonders zu berücksichtigen sind. 

Grundsatz XIII 
Zur Förderung und Verstärkung der interna-
tijnalen Zusammenarbeit, insbesondere im 
Hinblick auf die Bedürfnisse der Entwick
lungsländer, nimmt ein Staat, der Erdferner
kundung aus dem Weltraum betreibt, auf Er
suchen Konsultationen mit einem Staat auf, 
dessen Hoheitsgebiet erkundet wird, um ihm 
Gelegenheit zur Mitwirkung zu geben und den 
daraus erwachsenden gegenseitigen Nutzen 
zu mehren. 

Grundsatz XIV 
In Übereinstimmung mit Artikel VI des Ver

trags über die Grundsätze zur Regelung der 
Tätigkeiten von Staaten bei der Erforschung 
und Nutzung des Weltraums einschließlich 
des Mondes und anderer Himmelskörper sind 
Staaten, die Fernerkundungssatelliten betrei
ben, für ihre Aktivitäten völkerrechtlich ver
antwortlich und sorgen dafür, daß diese A k t i 
vitäten in Übereinstimmung mit diesen 
Grundsätzen und den Normen des Völker
rechts durchgeführt werden, gleichviel ob die 
Aktivitäten von staatlichen oder nichtstaatli
chen Stellen oder im Rahmen internationaler 
Organisationen, denen diese Staaten angehö
ren, durchgeführt werden. Dieser Grundsatz 
läßt die Anwendbarkeit der Normen des Völ
kerrechts in bezug auf die Staatenhaftung für 
Fernerkundungsaktivitäten unberührt. 

Grundsatz XV 
Kommt es auf Grund der Anwendung dieser 
Grundsätze zu Streitigkeiten, so werden diese 
im Wege der festgelegten Verfahren für die 
friedliche Beilegung von Streitigkeiten gere
gelt. 

Neukaledonien 

GENERALVERSAMMLUNG - Gegenstand: 
Verwirklichung der Erklärung über die 
Gewährung der Unabhängigkeit an kolo
niale Länder und Völker. — Resolu
tion 41/41A vom 2. Dezember 1986 

Die Generalversammlung, 
— unter Hinweis auf ihre Resolution 66(1) 

vom 14. Dezember 1946, in der die Gene
ralversammlung feststellte, daß Mitglied
staaten gemäß Artikel 73e der Charta der 
Vereinten Nationen Informationen über 
Gebiete ohne Selbstregierung übermittelt 
hatten, so auch die Regierung Frankreichs 
Informationen betreffend Neukaledonien 
und Nebengebiete, 

— sich dessen bewußt, daß die Regierung 
Frankreichs seit 1946 keine weiteren In
formationen über Neukaledonien und Ne
bengebiete übermittelt hat, 

— unter Hinweis auf ihre Resolution 
1514(XV) vom 14. Dezember 1960 mit der 
Erklärung über die Gewährung der Unab
hängigkeit an koloniale Länder und Völ
ker, 

— unter Hinweis auf ihre Resolution 
1541(XV) vom 15.Dezember 1960, die im 
Anhang die Grundsätze enthält, von denen 
sich die Mitgliedstaaten leiten lassen soll
ten, wenn sie entscheiden, ob sie zur Über
mittlung der in Artikel 73e der Charta vor
gesehenen Informationen verpflichtet sind 
oder nicht, 

— im Hinblick darauf, daß die Regierungs
chefs der Mitgliedstaaten des Südpazifik-
Forums auf ihrer Tagung vom 8. bis 11. Au
gust 1986 in Suva beschlossen haben, die 
Wiederaufnahme Neukaledoniens in die 
von den Vereinten Nationen geführte Liste 
der Gebiete ohne Selbstregierung zu bean
tragen, 

— ferner im Hinblick auf den Beschluß der 
vom 1. bis 6. September 1986 in Harare ab
gehaltenen Achten Konferenz der Staats
und Regierungschefs der nichtgebundenen 
Länder, in dem die Staats- und Regie
rungschefs die Generalversammlung nach
drücklich gebeten haben, auf ihrer einund
vierzigsten Tagung Neukaledonien erneut 
in die Liste der Gebiete ohne Selbstregie
rung aufzunehmen, und in dem sie über
eingekommen sind, bei der Verfolgung die
ses Ziels gemeinsam vorzugehen, 

1. ist der Auffassung, daß Neukaledonien im 
Lichte von Kapitel X I der Charta der Ver
einten Nationen und der Resolutionen 
1514(XV) und 1541(XV) der Generalver
sammlung ein Gebiet ohne Selbstregierung 
im Sinne der Charta ist; 

2. erklärt, daß die Regierung Frankreichs 
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verpflichtet ist, gemäß Kapitel X I der 
Charta Informationen über Neukaledonien 
zu übermitteln, und ersucht die Regierung 
Frankreichs, dem Generalsekretär die in 
Kapitel X I sowie in den einschlägigen Be
schlüssen der Generalversammlung vorge
sehenen Informationen zu übermitteln; 

3. bekräftigt das unveräußerliche Recht des 
Volkes von Neukaledonien auf Selbstbe
stimmung und Unabhängigkeit gemäß Re
solution 1514(XV); 

4. ersucht den Sonderausschuß für den Stand 
der Erklärung über die Gewährung der 
Unabhängigkeit an koloniale Länder und 
Völker, die Frage Neukaledoniens auf sei
ner nächsten Tagung zu behandeln und der 
Generalversammlung auf ihrer zweiund
vierzigsten Tagung darüber Bericht zu er
statten; 

5. ersucht die Regierung Frankreichs als zu
ständige Verwaltungsmacht, mit dem Son
derausschuß bei der Durchführung dieser 
Resolution zusammenzuarbeiten. 

Abstimmungsergebnis: +89 (darunter Austra
lien, Fidschi, Neuseeland); -24 (darunter 
Deutschland (Bundesrepublik), Frank
reich); =34 (darunter Großbritannien, Ver
einigte Staaten). 

Mayotte 

GENERALVERSAMMLUNG - Gegenstand: 
Die Frage der Komoreninsel Mayotte. — 
Resolution 41/30 vom 3. November 1986 

Die Generalversammlung, 
— unter Hinweis auf ihre Resolutionen 

1514(XV) vom 14. Dezember 1960 mit der 
Erklärung über die Gewährung der Unab
hängigkeit an koloniale Länder und Völker 
und 2621(XXV) vom 12. Oktober 1970 mit 
dem Aktionsprogramm für die volle Ver
wirklichung dieser Erklärung, 

— ferner unter Hinweis auf ihre früheren Re
solutionen, insbesondere die Resolutio
nen 3161(XXVIII) vom 14. Dezember 1973, 
3291(XXIX) vom 13. Dezember 1974, 31/4 
vom 21. Oktober 1976, 32/7 vom 1. Novem
ber 1977, 34/69 vom 6. Dezember 1979, 
35/43 vom 28. November 1980, 36/105 vom 
lO.Dezember 1981, 37/65 vom 3. Dezember 
1982, 38/13 vom 21. November 1983, 39/48 
vom 11.Dezember 1984 und 40/62 vom 
9. Dezember 1985, in denen sie unter ande
rem die Einheit und territoriale Integrität 
der Komoren bekräftigte, 

— insbesondere unter Hinweis auf ihre Reso
lution 3385(XXX) vom 12. November 1975 
über die Aufnahme der Komoren in die 
Vereinten Nationen, in der sie die Notwen
digkeit der Achtung der Einheit und terri
torialen Integrität des aus den Inseln An-
jouan, Grande-Comore, Mayotte und Mo-
heli bestehenden Komoren-Archipels be
kräftigte, 

— weiterhin unter Hinweis darauf, daß die 
Ergebnisse der Volksbefragung vom 22. 
Dezember 1974 gemäß den am 15.Juni 
1973 zwischen den Komoren und Frank
reich unterzeichneten Abkommen über die 
Erlangung der Unabhängigkeit der Komo
ren in ihrer Gesamtheit und nicht Insel für 
Insel betrachtet werden sollten, 

— in der Überzeugung, daß eine gerechte und 
dauerhafte Lösung der Frage der Insel 
Mayotte von der Achtung der Souveräni
tät, Einheit und territorialen Integrität des 
Komoren-Archipels ausgehen muß, 

— ferner in der Überzeugung, daß eine baldi
ge Lösung des Problems für die Wahrung 
des Friedens und der Sicherheit, die in der 
Region herrschen, unerläßlich ist, 

— eingedenk der vom Präsidenten der Fran
zösischen Republik geäußerten Bereit
schaft, sich aktiv um eine gerechte Lösung 
dieser Frage zu bemühen, 

— Kenntnis nehmend von dem wiederholt 
zum Ausdruck gebrachten Wunsch der Re
gierung der Komoren, so bald wie möglich 
einen offenen und ernsten Dialog mit der 
französischen Regierung aufzunehmen, 
um die Wiedereingliederung der Komoren
insel Mayotte in die Islamische Bundesre
publik Komoren zu beschleunigen, 

— Kenntnis nehmend vom Bericht des Gene
ralsekretärs, 

— eingedenk der Beschlüsse der Organisation 
der Afrikanischen Einheit, der Bewegung 
der nichtgebundenen Länder und der Or
ganisation der Islamischen Konferenz zu 
dieser Frage, 

1. bekräftigt die Souveränität der Islami
schen Bundesrepublik Komoren über die 
Insel Mayotte; 

2. bittet die Regierung Frankreichs, sich an 
die Verpflichtungen zu halten, die sie vor 
der Volksbefragung über die Selbstbestim
mung des Komoren-Archipels vom 22. De
zember 1974 im Hinblick auf die Achtung 
der Einheit und territorialen Integrität der 
Komoren eingegangen ist; 

3. fordert, daß die vom Präsidenten der Fran
zösischen Republik geäußerte Bereit
schaft, aktiv eine gerechte Lösung der Fra
ge der Insel Mayotte herbeizuführen, in die 
Tat umgesetzt wird; 

4. bittet die Regierung Frankreichs eindring
lich, die Verhandlungen mit der Regierung 
der Komoren zu beschleunigen, um die ef
fektive und baldige Wiedereingliederung 
der Insel Mayotte in die Komoren sicherzu
stellen; 

5. ersucht den Generalsekretär der Vereinten 
Nationen, im Hinblick auf dieses Problem 
mit dem Generalsekretär der Organisation 
der Afrikanischen Einheit ständig Verbin
dung zu wahren und im Zuge der Bemü
hungen um eine friedliche Verhandlungs
lösung für dieses Problem seine Guten 
Dienste zur Verfügung zu stellen; 

6. ersucht den Generalsekretär ferner, der 
zweiundvierzigsten Tagung der General
versammlung über diese Angelegenheit zu 
berichten; 

7. beschließt die Aufnahme des Punktes >Die 
Frage der Komoreninsel Mayotte< in die 
vorläufige Tagesordnung ihrer zweiund
vierzigsten Tagung. 

Abstimmungsergebnis: +122; - 1 : Frankreich; 
=22 (darunter die übrigen EG-Staaten). 

I r a k - I r a n 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Mittei
lung des Präsidenten des Sicherheitsrats vom 
14. Mai 1987 (UN-Dok. S/18863) 

Im Anschluß an Konsultationen des Rates gab 
der Präsident des Sicherheitsrats im Namen 
der Ratsmitglieder am 14.Mai 1987 diefolgen-
de Erklärung ab: 

»Die mit dem fortdauernden Konflikt zwi
schen Irak und Iran befaßten Mitglieder des 
Sicherheitsrats haben den Bericht der Sach
verständigendelegation behandelt, die der 
Generalsekretär zur Untersuchung des angeb
lichen Einsatzes chemischer Waffen in dem 
Konflikt entsandt hat (S/18852). 
Zutiefst bestürzt über die einstimmigen Fest
stellungen der Sachverständigen, denen zu
folge irakische Streitkräfte wiederholt chemi
sche Waffen gegen iranische Streitkräfte ein
gesetzt haben, Zivilpersonen in Iran durch 
chemische Waffen verletzt worden sind und 
irakisches Militärpersonal durch chemische 
Kampfstoffe Verletzungen davongetragen 
hat, verurteilen die Ratsmitglieder von neuem 
und mit Nachdruck den wiederholten Einsatz 
chemischer Waffen in offener Verletzung des 
Genfer Protokolls von 1925, in dem der Ein

satz chemischer Waffen im Kriege eindeutig 
verboten wird. 
Unter Hinweis auf die Erklärungen des Rats
präsidenten vom 30. März 1984 (S/16454), 
25.April 1985 (S/17130) und 21.März 1986 
(S/17932) verlangen sie erneut mit Nach
druck, daß die Bestimmungen des Genfer Pro
tokolls strikt geachtet und eingehalten wer
den. 
Sie verurteilen darüber hinaus die Fortdauer 
des Konflikts, der nicht nur zu Verletzungen 
des humanitären Völkerrechts, sondern nach 
wie vor auch zu erschreckenden Verlusten an 
Menschenleben führt, schwere Sachschäden 
in den beiden Staaten verursacht und den 
Frieden und die Sicherheit der Region be
droht. 
Die Ratsmitglieder äußern ihre tiefe Besorgnis 
über die Gefahren einer Ausweitung des Kon
flikts auf andere Staaten der Region. 
Sie fordern erneut dazu auf, die territoriale 
Integrität aller Staaten der Region zu ach
ten. 
Die Ratsmitglieder bekräftigen die Resolution 
582(1986) und fordern beide Parteien auf, den 
Sicherheitsrat in seinen Bemühungen zu un
terstützen, den Weg zu einer raschen, gerech
ten und ehrenhaften Beilegung des Konflikts 
zu ebnen. 
Sie erklären, daß sie den Generalsekretär in 
seinen Bemühungen unterstützten, dem iraki
schen und dem iranischen Volk wieder Frie
den zu bringen, und fordern beide Staaten auf, 
positiv auf seine Bemühungen zu reagieren.« 

Nahost 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Überwa
chung der Entflechtung auf den Golanhö-
hen. - Resolution 596 (1987) vom 29.Mäi 
1987 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Behandlung des Berichts des Gene

ralsekretärs über die Beobachtertruppe 
der Vereinten Nationen für die Truppen
entflechtung (S/18868), 

> beschließt, 
a) die beteiligten Parteien zur sofortigen 

Durchführung von Resolution 338 
(1973) des Sicherheitsrats vom 22. Okto
ber 1973 aufzufordern; 

b) das Mandat der Beobachtertruppe der 
Vereinten Nationen für die Truppenent
flechtung für einen weiteren Zeitraum 
von sechs Monaten, das heißt bis zum 
30. November 1987, zu verlängern; 

c) den Generalsekretär zu ersuchen, am 
Ende dieses Zeitraums einen Bericht 
über die Entwicklung der Situation und 
über die zur Durchführung von Resolu
tion 338(1973) des Sicherheitsrats ge
troffenen Maßnahmen vorzulegen. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

Kindeswohl und Adoption 

GENERALVERSAMMLUNG - Gegen
stand: Erklärung über die sozialen und 
rechtlichen Grundsätze für den Schutz und 
das Wohl von Kindern unter besonderer 
Berücksichtigung der Unterbringung in 
Pflegestellen und der Adoption auf natio
naler und internationaler Ebene. — Reso
lution 41/85 vom 3. Dezember 1986 

Die Generalversammlung, 
— unter Hinweis auf ihre Resolutionen 

36/167 vom 16. Dezember 1981, 37/115 
vom 16. Dezember 1982, 38/142 vom 
19.Dezember 1983 und 39/89 vom 13.De
zember 1984 sowie auf ihren Be
schluß 40/422 vom 11.Dezember 1985, 
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— Kenntnis nehmend von dem Entwurf einer 
Erklärung über die sozialen und rechtli
chen Grundsätze für den Schutz und das 
Wohl von Kindern unter besonderer Be
rücksichtigung der Unterbringung in Pfle
gestellen und der Adoption auf nationaler 
und internationaler Ebene, der vom Wirt
schafts- und Sozialrat mit Resolution 
1979/28 vom 9.Mai 1979 vorgelegt worden 
ist, 

— mit Dank Kenntnis nehmend von der im 
Dritten und Sechsten Ausschuß hierzu ge
leisteten Arbeit sowie von den Bemühun
gen, die Mitgliedstaaten mit unterschiedli
chen Rechtssystemen während der vom 16. 
bis 27. September 1985 am Amtssitz und zu 
Beginn der einundvierzigsten Tagung ge
führten Konsultationen im Interesse des 
gemeinschaftlichen Vorhabens unternom
men haben, die Arbeiten am Entwurf der 
Erklärung zum Abschluß zu bringen, 

> verabschiedet die in der Anlage zu dieser 
Resolution enthaltene Erklärung über die 
sozialen und rechtlichen Grundsätze für 
den Schutz und das Wohl von Kindern un
ter besonderer Berücksichtigung der Un
terbringung in Pflegestellen und der Adop
tion auf nationaler und internationaler 
Ebene. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 

ANHANG 

Erklärung über die sozialen und rechtlichen 
Grundsätze für den Schutz und das Wohl von 
Kindern unter besonderer Berücksichtigung 
der Unterbringung in Pflegestellen und der 
Adoption auf nationaler und internationaler 

Ebene 

Die Generalversammlung, 

— unter Hinweis auf die Allgemeine Erklä
rung der Menschenrechte, den Internatio
nalen Pakt über wirtschaftliche, soziale 
und kulturelle Rechte, den Internationalen 
Pakt über bürgerliche und politische Rech
te, das Internationale Ubereinkommen 
über die Beseitigung aller Formen rassi
scher Diskriminierung und die Konvention 
über die Beseitigung jeder Form von Dis
kriminierung der Frau, 

— ferner unter Hinweis auf die mit ihrer Re
solution 1386(XIV) vom 20. November 
1959 verkündete Erklärung über die Rech
te des Kindes, 

— in Bekräftigung von Grundsatz 6 dieser 
Erklärung, in dem es heißt, daß ein Kind 
möglichst unter der Fürsorge und Verant
wortung seiner Eltern, in jedem Fall aber 
in einer Atmosphäre der Zuneigung und 
der moralischen und materiellen Sicher
heit aufwachsen soll, 

— besorgt über die große Anzahl von Kin
dern, die auf Grund von Gewalt, inneren 
Unruhen, bewaffneten Konflikten, Natur
katastrophen, Wirtschaftskrisen oder so
zialen Problemen verlassen oder zu Waisen 
gemacht werden, 

— eingedenk dessen, daß bei Pflegeunter-
bringungs- und Adoptionsverfahren das 
wohlverstandene Interesse des Kindes 
stets oberstes Kriterium sein sollte, 

— im Hinblick darauf, daß es in den wichtig
sten Rechtssystemen der Welt verschiede
ne andere wertvolle Einrichtungen gibt, 
wie die Kafala im islamischen Recht, die 
für Kinder, für die die eigenen Eltern nicht 
sorgen können, stellvertretend Obhut und 
Pflege übernehmen, 

— ferner im Hinblick darauf, daß die Bestim
mungen dieser Erklärung nur dann auf 
eine Einrichtung Anwendung finden, wenn 
die betreffende Einrichtung nach inner
staatlichem Recht anerkannt und geregelt 
ist, und daß im Rahmen anderer Rechtssy

steme bestehende andere Einrichtungen 
durch diese Bestimmungen in keiner Weise 
berührt werden, 

— im Bewußtsein der Notwendigkeit, univer
selle Grundsätze zu verkünden, die bei 
Pflegeunterbringungs- und Adoptionsver
fahren auf nationaler oder internationaler 
Ebene zu berücksichtigen sind, 

— jedoch eingedenk dessen, daß es nicht Ziel 
der nachstehenden Grundsätze ist, den 
Staaten Rechtseinrichtungen wie die Un
terbringung in Pflegestellen oder die 
Adoption vorzuschreiben, 

> verkündet die folgenden Grundsätze: 

A. DAS ALLGEMEINE WOHL 
VON FAMILIE UND KIND 

Artikel 1 
Jeder Staat sollte dem Wohl von Familie und 
Kind hohe Priorität beimessen. 

Artikel 2 
Das Wohl eines Kindes hängt vom Wohl seiner 
Familie ab. 

Artikel 3 
Grundsätzlich sollten für ein Kind seine leib
lichen Eltern sorgen. 

Artikel 4 
Können die leiblichen Eltern nicht oder nicht 
angemessen für das Kind sorgen, so sollte die 
Unterbringung des Kindes bei Verwandten 
seiner Eltern, bei einer Ersatzfamilie — Pfle
ge- oder Adoptiveltern — oder erforderlichen
falls in einer geeigneten Einrichtung in Be
tracht gezogen werden. 

Artikel 5 
Bei allen Angelegenheiten im Zusammenhang 
mit der Unterbringung eines Kindes außer
halb des eigenen Elternhauses sollte das wohl
verstandene Interesse des Kindes, insbesonde
re das Bedürfnis des Kindes nach Zuneigung 
und sein Recht auf Sicherheit und beständige 
Fürsorge, oberstes Kriterium sein. 

Artikel 6 
Die für Pflegeunterbringungs- und Adop
tionsverfahren Verantwortlichen sollten eine 
entsprechende berufliche oder andere Ausbil
dung besitzen. 

Artikel 7 
Die Regierungen sollten ermitteln, inwieweit 
ihre nationalen Träger der Jugendwohlfahrt 
angemessen sind, und entsprechende Maß
nahmen in Erwägung ziehen. 

Artikel 8 
Das Kind sollte immer einen Namen, eine 
Staatsangehörigkeit und einen gesetzlichen 
Vertreter haben. Das Kind sollte durch die 
Unterbringung in einer Pflegestelle, die 
Adoption oder eine sonstige Regelung nicht 
seinen Namen, seine Staatsangehörigkeit oder 
s ?inen gesetzlichen Vertreter verlieren, es sei 
denn, es erwirbt gleichzeitig einen neuen Na
men, eine neue Staatsangehörigkeit oder ei
nen neuen gesetzlichen Vertreter. 

Artikel 9 
Dem Wunsch eines Pflege- oder Adoptivkin
des, seine Herkunft zu erfahren, sollte von den 
Sorgepflichtigen entsprochen werden, es sei 
denn, dies steht dem besten Interesse des Kin
des entgegen. 

B. UNTERBRINGUNG IN 
PFLEGESTELLEN 

Artikel 10 
Die Unterbringung von Kindern in Pflegestel
len sollte gesetzlich geregelt sein. 

Artikel 11 
Die an sich zeitlich begrenzte Unterbringung 
eines Kindes in Familienpflege kann erforder
lichenfalls bis zur Erreichung der Volljährig
keit andauern, sollte aber eine Rückkehr zur 
eigenen Familie oder eine Adoption vor Errei
chung der Volljährigkeit nicht ausschließen. 

Artikel 12 
An allen die Unterbringung in Familienpflege 
betreffenden Angelegenheiten sollten die 
künftigen Pflegeeltern und gegebenenfalls das 
Kind und seine leiblichen Eltern gebührend 
beteiligt werden. Eine zuständige Behörde 
oder Stelle sollte für die Aufsichtsführung 
verantwortlich sein, damit das Wohl des Kin
des gewährleistet ist. 

C. ADOPTION 

Artikel 13 
Oberstes Ziel der Adoption ist es, einem Kind, 
für das die eigenen Eltern nicht sorgen kön
nen, eine feste Familie zu geben. 

Artikel 14 
Bei ihrer Entscheidung über die Unterbrin
gung in Adoptivfamilien sollten die Verant
wortlichen die für das Kind am besten geeig
nete Umgebung wählen. 

Artikel 15 
Den leiblichen Eltern des Kindes, den künfti
gen Adoptiveltern und gegebenenfalls dem 
Kind sollten genügend Zeit und geeignete Be
ratung zur Verfügung stehen, damit eine Ent
scheidung über die Zukunft des Kindes mög
lichst bald getroffen wird. 

Artikel 16 
Die Beziehungen zwischen dem anzunehmen
den Kind und den künftigen Adoptiveltern 
sollten vor der Adoption von Behörden oder 
Trägern der Jugendwohlfahrt beobachtet 
werden. Durch Rechtsvorschriften sollte ge
währleistet werden, daß das Kind rechtlich als 
Mitglied der Adoptivfamilie angesehen wird 
und alle sich daraus ergebenden Rechte ge
nießt. 

Artikel 17 
Kann ein Kind in seinem Heimatstaat nicht in 
einer Pflege- oder Adoptivfamilie unterge
bracht oder auf andere geeignete Weise be
treut werden, so kann eine Auslandsadoption 
in Betracht gezogen werden, um dem Kind auf 
andere Weise zu einer Familie zu verhelfen. 

Artikel 18 
In bezug auf Auslandsadoptionen sollten die 
Regierungen Politiken festlegen, Rechtsvor
schriften erlassen und für eine wirksame Auf
sicht Sorge tragen, um die betroffenen Kinder 
zu schützen. Eine Auslandsadoption sollte 
möglichst erst dann stattfinden, wenn in den 
betreffenden Staaten entsprechende Maßnah
men getroffen worden sind. 

Artikel 19 
Soweit erforderlich, sollten Politiken festge
legt und Rechtsvorschriften erlassen werden, 
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um Kindesentführungen und jede andere w i 
derrechtliche Verbringung von Kindern unter 
Verbot zu stellen. 

Artikel 20 
Bei einer Auslandsadoption sollte die Unter
bringung in der Regel über zuständige Behör
den oder Stellen und unter Anwendung der 
Garantien und Normen erfolgen, die denen 
entsprechen, die für eine Adoption im Inland 
gelten. Keinesfalls sollte den an der Unter
bringung Beteiligten daraus ungebührlicher 
finanzieller Gewinn erwachsen. 

Artikel 21 
Bei einer Auslandsadoption durch Personen, 

die als Vertreter der künftigen Adoptiveltern 
handeln, sollten besondere Vorsichtsmaßnah
men getroffen werden, um die rechtlichen und 
sozialen Interessen des Kindes zu schützen. 

Artikel 22 
Eine Auslandsadoption sollte erst dann in Be
tracht gezogen werden, wenn feststeht, daß 
das Kind von Rechts wegen adoptiert werden 
kann und daß die für den Abschluß des Adop
tionsverfahrens erforderlichen sachdienli
chen Dokumente, wie die Zustimmung der zu
ständigen Behörden, beschafft werden kön
nen. Ebenso muß feststehen, daß das Kind 
aus- und einreisen und zu seinen künftigen 
Adoptiveltern ziehen und deren Staatsange
hörigkeit erwerben kann. 

Artikel 23 
Bei einer Auslandsadoption sollte grundsätz
lich sichergestellt werden, daß die Adoption in 
beiden beteiligten Ländern Rechtsgültigkeit 
besitzt. 

Artikel 24 
Hat das Kind eine andere Staatsangehörigkeit 
als seine künftigen Adoptiveltern, so sind so
wohl die Rechtsordnung des Staates, dessen 
Staatsangehöriger das Kind ist, wie auch die 
Rechtsordnung des Staates, dessen Staatsan
gehörige die künftigen Adoptiveltern sind, ge
bührend zu beachten. Die kulturelle Herkunft 
und die Religionszugehörigkeit sowie die In
teressen des Kindes sind dabei gebührend zu 
berücksichtigen. 

Literaturhinweise 
Vereinte Nationen: Dreisprachenliste 
Vereinte Nationen Englisch-Französisch-
Deutsch (Trilingual Compendium of Uni
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Bonn: UNO-Verlag (UN-Texte, Bd. 36) 
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Im November 1986 ist in New York endlich die 
seit Jahren angekündigte wesentlich erweiter
te Neuausgabe der >Dreisprachenliste der Or
ganisationsnamen des VN-Systems< von 1977 
(GTS/4) erschienen, die seinerzeit nur als in
terner Druck zugänglich war, heute jedoch als 
Verkaufsveröffentlichung (Sales publication) 
der Vereinten Nationen vorliegt. 
Auf Grund einer damals noch unvollständigen 
und unkorrigierten Vorauskopie dieser Neu
ausgabe vom Jahr 1983 hat die DG VN als 
zweiten Band ihres Übersetzungs-, Zuord-
nungs- und Abkürzungsverzeichnisses eine 
auf Englisch und Deutsch beschränkte Kurz
fassung eines Teils dieser Dreisprachenliste 
im Mai 1987 veröffentlicht (Sekretariat ohne 
Genf, Wien und Nairobi; Internationale Jahre, 
Tage und dergleichen; Abkommen, Erklärun
gen, Aktionspläne und anderes), die sogar um 
zahlreiche Abkommen und Konventionen aus 
dem Bereich der Vereinten Nationen und eine 
englisch-deutsche Liste der Mitgliedstaaten 
samt Beitrittsdaten ergänzt ist und bei der 
auch die oft sehr lückenhaften Angaben der 
New Yorker Dreisprachenliste über Ort und 
Jahr von Konferenzen sowie zugehörige Reso
lutionen sorgfältig vervollständigt wurden. 
Dafür fehlen hier die Titel- und Funktionsbe
zeichnungen des Sekretariats, die Liste der 
Akronyme, die erläuternden Fußnoten zu 
wichtigeren Organen (wie Sitz, Aufgaben und 
Mitgliedschaft), ein alphabetisches Gesamt
verzeichnis der nach Gruppen geordneten Na
men und die allgemeine Terminologie der 
Dreisprachenliste. 

Diese Dreisprachenliste des Deutschen Über
setzungsdienstes ist die bisher vollständigste 
Zusammenstellung von Organisationsnamen 
der Vereinten Nationen, die in irgendeiner 
Sprache erschienen ist. Es gibt für solche Na
men weitgehend nur meist unvollständige in
terne Listen und das meist um Jahre verspätet 
erscheinende >Yearbook< der Vereinten Natio
nen, das aber natürlich einsprachig ist. Das 
beste Hilfsmittel für eine aktuelle Übersicht 
über Organe und Ausschüsse ist das jährlich 
fortgeschriebene, über die Botschaft des Lan
des in Bonn zu beziehende kleine -United Na
tions Handbook< des neuseeländischen Au
ßenministeriums, das sorgfältig den neuesten 
Stand der Zusammensetzung von Ausschüs
sen etc. angibt und das auch bis zu Redak
tionsschluß vollständig in die Dreisprachenli
ste eingearbeitet wurde. Alle anderen Unter
lagen der Dreisprachenliste sind ausschließ
lich offizielle, aber häufig nicht allgemein zu
gängliche Unterlagen des Sekretariats sowie 
offizielle Texte in den drei Sprachen Englisch, 
Französisch und Deutsch. Obwohl Deutsch 
keine Amtssprache ist, handelt es sich bei den 
in gleicher Form wie die Amtssprachentexte 
veröffentlichten deutschen Dokumenten um 
offizielle Texte der Vereinten Nationen (auf 
der Grundlage der Resolution 3355 der Gene
ralversammlung vom 18. Dezember 1974, die 
ihrerseits auf einer Geschäftsordnungsregel 
beruht). Während der 1984 in zweiter erwei
terter Auflage erschienene Band I des kleinen 
Handbuchs der DG VN (UN-Texte, Bd. 33, mit 
den Namen der Hauptorgane, Sonderkörper
schaften, Sonderorganisationen und anderen 
zwischenstaatlichen Organisationen, weitge
hend ohne Untergliederungen) noch parallel 
Übersetzungen des Deutschen Übersetzungs
dienstes in New York und beim Auswärtigen 
Amt verwendete Fassungen der Namen 
bringt, beschränkt sich der jetzt erschienene 
Band I I daher ausschließlich auf die Namens
formen des Übersetzungsdienstes der Verein
ten Nationen, abgesehen von den eigenen Er
gänzungen, die über die redaktionell offenbar 
schon länger vor Erscheinen abgeschlossene 
Dreisprachenliste hinausgehen, und einigen 
wenigen Korrekturen. 
Das 1667-Seiten-Werk des Deutschen Über
setzungsdienstes umfaßt vier Bände. 
• Band I der Dreisprachenliste (mit 562 Sei
ten) enthält: 
— Alle Hauptorgane der Vereinten Nationen 

(außer den in Band I I I erfaßten sehr zahl
reichen Dienststellen des Sekretariats) 
samt ihrer Unter- beziehungsweise Neben
organe wie den Hauptausschüssen, Ad-
hoc-Körperschaften et cetera der General
versammlung (Abschnitt I-V), sämtlich in 
hierarchischer Darstellung, dreisprachig, 
gruppenweise geordnet nach dem engli
schen Alphabet; 

— zehn Sonderkörperschaften, meist mit Un
tergliederungen und erläuternden Fußno
ten, vom Koordinator für Katastrophen
hilfe (UNDRO) über das UNITAR bis zur 
Universität der Vereinten Nationen; 

— die mit der UNIDO jetzt 16 fachlichen Son
derorganisationen (in Österreich und der 
DDR als Spezialorganisationen bezeich
net), von der FAO bis zur Weltorganisation 
für Meteorologie (WOM beziehungsweise 
WMO), mit Untergliederungen und Fußno
ten; 

— die Namen von 290 Konferenzen und Se
minaren der Vereinten Nationen sowie ei
niger anderer häufig im Rahmen der Welt
organisation genannter Konferenzen; 

— die Namen und teilweise auch Daten bezie
hungsweise Resolutionen von insgesamt 
186 Erklärungen (etwa der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte oder der 
Erklärung über die Rechte der Behinder
ten), Aktionsplänen (etwa zum Schutz des 
Mittelmeers oder zur Bekämpfung des 
Vordringens der Wüsten), Dekaden (etwa 
für die industrielle Entwicklung Afrikas), 
Internationalen Jahren (etwa des diesjäh
rigen Obdachlosenjahrs) und Internatio
nalen Tagen (zum Beispiel gegen das Anal
phabetentum, jährlich am 8.September); 

— die Namen von 26 interinstitutionellen 
Körperschaften (inter-agency bodies) und 
sonstigen Gremien; 

— eine Auswahl von 196 anderen, im Zusam
menhang der Vereinten Nationen häufig 
genannten Organisationen; 

— 498 Akronyme der aufgeführten Namen 
einschließlich der internen Abkürzungen 
(etwa DCS: Department of Conference 
Services). 

• Band I I (mit 366 Seiten) enthält das engli
sche, französische und deutsche alphabetische 
Gesamtregister der in Band I hierarchisch 
dargestellten Einheiten. 
• Band I I I (572 Seiten) ist die erste vollstän
dige Darstellung der Dienststellen des Sekre
tariats in New York, Genf, Wien und Nairobi, 
die wegen politischer Empfindlichkeiten (Un
terordnung, Titel etc.) und ständiger Ände
rungen bisher nur in den internen Telefonbü
chern (und dort nur in den beiden Arbeits
sprachen Englisch und Französisch) zu finden 
waren; sie enthält aus praktischen Gründen 
auch die Namen anderer Organe mit Sitz in 
den vier genannten Orten; die Darstellung 
stellt die genaue Über- und Unterordnung dar 
und ist durch ein alphabetisches Gesamtregi
ster in jeder der drei Sprachen ergänzt. 
• Band IV (167 Seiten) enthält eine sehr 
brauchbare, leider viel zu kleine Auswahl all
gemeiner UN-Terminologie von -Official Re-
cords< (mit genauer Angabe der Teile dieses 
-Offiziellen Protokolls«) bis zum Unterschied 
zwischen -Session« (Tagung) und -meeting* 
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